
 
 

Fördermöglichkeiten Richtlinie Integrierte Ländlich e Entwicklung  
(RL ILE/2007) 

Landtourismus  
 
Kapitel B, Nummer B.1.2 – Kleine touristische Infra struktur  

 
1. Besondere Zielsetzungen: 
�  besondere endogene und natürliche Potenziale des ländlichen Raumes unterstützen  
�  Beschäftigung im Tourismus sichern und schaffen  
�  ortsbildprägende ländliche Bausubstanz nutzen 
�  Nutzen auch für den Tagestourismus erzeugen 
 
2. Wer ist Zuwendungsempfänger? 
�  Träger von Unternehmen, nicht-gewerbliche Zusammenschlüsse („Vereine“), Kommunen  
�  Fördersätze:  
          - 75% für Kommunen und Vereine  
          - 50% für Kleinst- und Kleinunternehmen, 40% für mittlere Unternehmen 
�  Mehrwertsteuer ist für Gemeinden und Unternehmen nicht zuwendungsfähig 
�  Maximale Zuwendung: Kommunen, Vereine und Unternehmen 100.000 Euro 
�  Mindestzuschuss: Kommunen und Vereine 3.000 Euro, Unternehmen 5.000 Euro 
 
3.  Wer ist nicht zuwendungsberechtigt? 
�  natürliche Personen 
 
4. Wofür können Anträge gestellt werden? 
�  bauliche Maßnahmen im ortsbildprägenden ländlichen Bestand  
�  Maßnahmen müssen öffentlich zugänglich sein  
 
Beispiele: 
�  Lehr- und Erlebnispfade 
�  Besucherinformations- und -lenkungssysteme 
�  Waldparkplätze, -spielplätze, -rastplätze 
�  kleine öffentliche Toiletten in touristischen Zentren des ländlichen Raumes  
�  kleine Parkplätze in Verbindung mit touristischen Attraktionen  
�  Räumlichkeiten zur Verkostung regionaler Produkte 
�  Einrichtungen für Aktivitäten der Feriengäste zur Abrundung des Angebotes (im Sinn von 

„Schlechtwetterangeboten“) 
�  kleinere Einrichtungen für Bauerhofgastronomie 
�  Qualitätswanderwege (Konzept, Beschilderung, Zertifizierung, etc.) ohne bauliche 

Maßnahmen mit Ausnahme von kleinen Ingenieurbauwerken 
�  Beschilderung von Reitwegen 
�  im funktional begründeten Ausnahmefall auch kleinere Neubauten, wenn z.B. keine Um-

/Nachnutzung möglich oder kein Gebäude vorhanden ist und der Tourismus im ländlichen 
Raum gestärkt wird  

�  keine  Rad- und Wanderwege 



 
 
5. Was ist von der Beantragung ausgeschlossen? 
�  bauliche Maßnahmen zur Modernisierung und Instandsetzung 
�  Maßnahmen in staatlich anerkannten Kur- und Erholungsorten (z.B. Diesbar-Seußlitz) 

 
6. Was ist mit dem Antrag vorzulegen? 
�  für Träger von Unternehmen: Betriebskonzept und Rentabilitätsvorschau (einschl. 

Marketingplan und Internetnutzung), aus dem sich die Sicherung/Schaffung von 
Arbeitsplätzen ergibt 

�  Vereinbarkeit mit dem regionalen Tourismuskonzept 
�  positive Stellungnahme des regionalen Tourismusverbandes. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quelle Fotos. SMUL, Referat 24 
 
 



 
 

Fördermöglichkeiten Richtlinie Integrierte Ländlich e Entwicklung  
(RL ILE/2007) 

Landtourismus  
 

Kapitel B, Nummer B.1.3 – Kleine Beherbergungsbetri ebe 
 
1. Besondere Zielsetzungen: 
�  Beschäftigung schaffen 
�  ortsbildprägende ländliche Bausubstanz nutzen  
�  Angebote mit ausreichend hoher Qualität auf dem Tourismusmarkt platzieren  
�  Einbindung in den regionalen Markt gewährleisten 
 
2. Wer ist Zuwendungsempfänger? 
�  Träger von Unternehmen und natürliche Personen, die nach Abschluss der Maßnahme 

Träger von Unternehmen sind  
�  natürliche Personen nur für barrierefreie Einrichtungen  
�  Fördersätze:  
          - 50% für Kleinst- und Kleinunternehmen und natürliche Personen 
          - 40% für mittlere Unternehmen 
�  Mehrwertsteuer ist für Unternehmen nicht zuwendungsfähig 
�  Maximale Zuwendung: 200.000 Euro 
�  Mindestzuschuss: 15.000 Euro 
 
3. Wofür können Anträge gestellt werden? 
�  bauliche Maßnahmen  
�  zur Erweiterung von Beherbergungskapazitäten  
�  durch Umnutzung von ortsbildprägender bzw. historischer Bausubstanz zu kleinen 

Beherbergungsbetrieben (mindestens 9 und höchstens 30 Gästebetten) 
auch für Ferienwohnungen 
für die Schaffung von barrierefreien Einrichtungen gilt die Bettenuntergrenze nicht 

�  Ausnahmefall: Neuschaffung von Beherbergungskapazitäten mit innovativem Ansatz 
(regions- und zielgruppenbezogen) 

 
4. Was ist von der Beantragung ausgeschlossen? 
�  bauliche Maßnahmen zur Modernisierung und Instandsetzung 
�  Investitionen in privat genutzte Räume 
�  Investitionen in unmöbliert vermietete Räume 
�  mobile Gegenstände und Einrichtung der Gebäudeausstattung 
�  Campingplätze 
�  Maßnahmen in staatlich anerkannten Kur- und Erholungsorten (z.B. Diesbar-Seußlitz) 
 
5. Was ist mit dem Antrag vorzulegen? 
�  Betriebskonzept und Rentabilitätsvorschau (einschl. Marketingplan und Internetnutzung), aus 

dem sich die Sicherung/Schaffung von Arbeitsplätzen ergibt 
�  Vereinbarkeit mit dem regionalen Tourismuskonzept 



 
 
�  positive Stellungnahme des regionalen Tourismusverbandes 
�  Stellungnahme der zuständigen Kammer (in der Regel Industrie- und Handelskammer) 

 
6. Was ist nach Abschluss der Maßnahme nachzuweisen  („Zertifizierung“)?  
�  „Qualitätsnachweis“ für die Dauer der Zweckbindung: 
�  Erfolgreiche Teilnahme an der Servicequalität Sachsen für das „Unternehmen“  
�  4 Sterne nach DTV, DLG bzw. DEHOGA für das „Haus“ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         Quelle Fotos. SMUL, Referat 24 
 
 
 


